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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

zu dem von den Fraktionen der SPD und FDP eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 
(Einkommensteueränderungsgesetz 1983 — EStÄndG 1983) 
— Drucksache 9/1956 — 

zu dem von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 
(Einkommensteueränderungsgesetz 1983 — EStÄndG 1983) 
— Drucksache 9/1990 — 

zu dem von der Fraktion der SPD eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes über eine Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer 
und zur Körperschaftsteuer (Ergänzungsabgabegesetz — ErgAbG) 
— Drucksache 9/2016 — 

A. Problem 

Im Interesse der Belebung der Wirtschaft und der Verringe-
rung von Arbeitslosigkeit sollen angesichts einer schwierigen 
Haushaltslage Einnahmeverbesserungen erzielt werden. Diese 
sollen zur Konsolidierung des Haushalts beitragen und zusätz-
liche beschäftigungswirksame Maßnahmen ermöglichen. 
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B. Lösung 

Mit den inhaltsgleichen Vorlagen der früheren Koalitionsfrak-
tionen und der von ihr getragenen Bundesregierung (Drucksa-
chen 9/1956 und 9/1990) werden auf abgabenrechtlichem Ge-
biet folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

— Ausschluß des Ausgleichs bestimmter ausländischer Ver-
luste, 

— Begrenzung der Vorsorgepauschale bei nicht rentenversi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmern (insbesondere bei Be-
amten), 

— Begrenzung der Entlastungswirkung des Ehegattensplit-
tings auf 10 000 DM, 

— Erhöhung der pauschalierten Lohnsteuer für Beiträge zu 
Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskas-
sen, 

— Vermeidung einer Erweiterung der Rückstellungsmöglich-
keiten bei Patentverletzung auf Grund der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs. 

Die jetzige Opposition schlägt ergänzend (Drucksache 9/2016) 
zur Finanzierung beschäftigungswirksamer Maßnahmen vor 
die 

— Erhebung einer auf die Jahre 1983 bis 1985 befristeten Er-
gänzungsabgabe in Höhe von 5 v. H. der Lohn- und Einkom-
mensteuer und der Körperschaftsteuer bei Einkommen-
steuerpflichtigen, deren zu versteuerndes Einkommen 
50 000 DM bei Alleinstehenden und 100 000 DM bei Verhei-
rateten übersteigt sowie bei Körperschaften. 

— Minderung der Ergänzungsabgabe zur Verminderung 
nachteiliger Auswirkungen auf die betriebliche Investi-
tionstätigkeit durch Berücksichtigung tatsächlich vorge-
nommener Investitionen. 

Die Vorlagen der früheren Koalition und der von ihr getrage-
nen Bundesregierung (Drucksachen 9/1956 und 9/1990) fanden 
im Ausschuß keine Mehrheit, doch sollen Teile daraus im Rah-
men des Haushaltsbegleitgesetzes (Drucksache 9/2074) ver-
wirklicht werden; hierüber berichtet der Haushaltsausschuß. 

Die Vorlage der Opposition über eine Ergänzungsabgabe 
(Drucksache 9/2016) wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Die Alternativvorschläge der neuen Koalition und der von ihr 
getragenen Bundesregierung sind im Haushaltsbegleitgesetz 
(Drucksache 9/2074) enthalten. 
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D. Kosten 

Die Steuermehreinnahmen auf Grund der Drucksachen 9/1956 
und 9/1990 werden für 1983 bei Bund, Ländern und Gemeinden 
insgesamt auf rund 1,2 Mrd. DM und die Haushaltsmehrausga-
ben der Gebietskörperschaften auf rund 200 Mio. DM ge-
schätzt. 

Die Ergänzungsabgabe (Drucksache 9/2016) soll Steuermehr-
einnahmen von 

2 350 Mio. DM im Rechnungsjahr 1983, 
2 990 Mio. DM im Rechnungsjahr 1984, 
3 300 Mio. DM im Rechnungsjahr 1985, 
510 Mio. DM im Rechnungsjahr 1986 

erbringen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die Gesetzentwürfe — Drucksachen 9/1956, 9/1990, 9/2016 	abzulehnen. 

Bonn, den 7. Dezember 1982 

Der Finanzausschuß 

Rentrop 

Vorsitzender 

Gobrecht 	Dr. Schroeder (Freiburg) 

Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Gobrecht und Dr. Schroeder (Freiburg) 
 

1. 

Die Vorlagen — Drucksachen 9/1956 und 9/1990 wur-
den in der 112. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 10. September 1982 bzw. in der 125. Sitzung am 
28. Oktober 1982 an den Finanzausschuß federfüh-
rend, den Rechtsausschuß, den Ausschuß für Wirt-
schaft, den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, 
den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
und den Haushaltsausschuß mitberatend, an letzte-
ren zugleich gemäß § 96 der Geschäftsordnung, 
überwiesen. 

Die Vorlage — Drucksache 9/2016 — wurde in der 
126. Sitzung des Deutschen Bundestages am 10. No-
vember 1982 an den Finanzausschuß federführend, 
den Ausschuß für Wirtschaft, den Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung und den Haushaltsausschuß 
mitberatend, an letzteren zugleich gemäß § 96 der 
Geschäftsordnung, überwiesen. 

Der Finanzausschuß hat über die Vorlagen am 
27. Oktober, 12. November, 25. November (öffentliche 
Anhörung), 1. und 2. Dezember 1982 beraten. Die 
mitberatenden Ausschüsse haben teils ausdrücklich 
Stellung genommen, teils ergibt sich ihre Stellung-
nahme mittelbar aus ihren Voten gegenüber dem für 
das Haushaltsbegleitgesetz — Drucksache 
9/2074 — federführenden Haushaltsausschuß, der 
seine mitberatende Stellungnahme zu den diesen 
Bericht umfassenden Vorlagen noch abgeben wird. 
Der Ausschuß für Wirtschaft und der Ausschuß für 
Jugend, Familie und Gesundheit sahen von ihren 
mitberatenden Stellungnahmen zu den drei Vorla-
gen ausdrücklich ab. Die mitberatenden Ausschüsse 
sind mehrheitlich der Konzeption des Haushalts-
begleitgesetzes gefolgt und haben die Vorlagen — 
Drucksachen 9/1956, 9/1990, 9/2016 — abgelehnt, so-
weit sie nicht mit dem Haushaltsbegleitgesetz in 
einzelnen Punkten übereinstimmen. Über von der 
Beschlußempfehlung des Finanzausschusses abwei-
chende Stellungnahmen des mitberatenden Haus-
haltsausschusses würde gesondert berichtet. 

2. 

Der Finanzausschuß ist hinsichtlich eines Teils der 
haushaltsbegleitenden Gesetze federführend; hier-
über wird nachfolgend berichtet. Der Bericht ist im 
Zusammenhang zu sehen mit den Vorlagen zum 
Haushalt 1983 und weiteren Vorlagen, über die 
Haushaltsausschuß und Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung zu berichten haben. Die Summe der 
Vorlagen beinhaltet jeweils ein geschlossenes Kon-
zept zum Haushalt 1983 und den sie begleitenden 
Gesetzesvorlagen der Bundesregierung und der sie 
tragenden Fraktionen der CDU/CSU und FDP einer-
seits und der Opposition andererseits, ergänzt um 
eine Vorlage des Bundesrates zum Bund-Länder-Fi-
nanzausgleich, über deren Beratung im Finanzaus-
schuß gesondert berichtet wird. Die Beratung der 

Vorlage des Bundesrates zum Bund-Länder-Finanz-
ausgleich durch den Finanzausschuß wird erst nach 
Durchführung einer beabsichtigten nichtöffentli-
chen Sachverständigenanhörung abgeschlossen 
und mußte daher aus dem Beratungszusammen-
hang mit den Vorlagen, über die hier berichtet wird, 
herausgelöst werden. 

Die Konzepte ergeben sich aus folgenden Vorla-
gen: 

a) Konzept Bundesregierung und der Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP 

— Entwurf eines Haushaltsgesetzes 1983 — 
Drucksache 9/2050 mit Drucksache 9/1920 — 
(federführend: Haushaltsausschuß), 

— Entwurf eines Gesetzes zur Wiederbelebung 
der Wirtschaft und Beschäftigung und zur 
Entlastung des Bundeshaushalts (Haushalts-
begleitgesetz 1983) — Drucksache 9/2074 — 
(federführend: Haushaltsausschuß) 

b) Konzept der Opposition 

— Entwurf eines Haushaltsgesetzes 1983 — 
Drucksache 9/1920 — (federführend: Haus-
haltsausschuß) 
in Verbindung mit dem 
Antrag der Fraktion der SPD 
Beschäftigungshaushalt 1983 bis 1985 
— Drucksache 9/2123 — (federführend: Haus-
haltsausschuß) 

— Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes (Einkommensteu-
eränderungsgesetz 1983 — EStÄndG 1983) 
— Drucksache 9/1956 und 9/1990 — (federfüh-
rend: Finanzausschuß) 

— Entwurf eines Gesetzes über eine Ergän-
zungsabgabe zur Einkommensteuer (Ergän-
zungsabgabegesetz — ErgAbG)  
— Drucksache 9/2016 — (federführend: Fi-
nanzausschuß) 

— Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und von anderen Vorschriften 
(Sechstes Rentenversicherungs-Änderungs-
gesetz — 6. RVÄndG) 
— Drucksachen 9/1957, 9/1991 — (federfüh-
rend: Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung) 

— Entwurf eines Gesetzes zur Änderung sozial-
rechtlicher Vorschriften (SVAG 1982) 
— Drucksachen 9/1958 und 9/1997 — (feder-
führend: Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung). 

Die dem Finanzausschuß zur Federführung über-
wiesenen Vorlagen sehen folgende Maßnahmen 
vor: 

 



Drucksache 9/2238 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

Drucksachen 9/1956 und 9/1990 

— Bestimmte Verluste aus dem Ausland (insbeson-
dere aus Vermietung und Verpachtung von aus-
ländischem Grundbesitz und von Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft) dürfen nicht mehr 
steuermindernd mit positiven Einkünften im In-
land verrechnet werden; 

— die pauschale Berücksichtigung von Vorsorge-
aufwendungen wird bei nicht rentenversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmern (insbesondere 
Beamte) auf höchstens 2 000 Deutsche Mark/ 
4 000 Deutsche Mark (Nichtverheiratete/Verhei-
ratete) begrenzt; 

— die steuerliche Entlastungswirkung des Ehegat-
tensplittings wird auf 10 000 Deutsche Mark be-
grenzt; 

— der pauschale Lohnsteuersatz von 10 v. H. für be-
stimmte Zukunftssicherungsleistungen zugun-
sten von Arbeitnehmern wird auf 15 v. H. ange-
hoben; 

— eine Regelung über den Beginn der Bildung von 
Rückstellungen wegen der Verletzung fremder 
Schutzrechte. 

Drucksache 9/2016 

Es wird eine Ergänzungsabgabe vorgeschlagen, die 
auf drei Jahre —1983 bis 1985 — befristet und 5 v. H. 
der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer be-
tragen soll. Von ihr werden neben den Körperschaf-
ten grundsätzlich nur Steuerpflichtige betroffen, de-
ren zu versteuerndes Einkommen 50 000 DM bei Al-
leinstehenden und getrennt veranlagten Verheirate-
ten bzw. 100 000 DM bei zusammen veranlagten Ver-
heirateten übersteigt. Um zu vermeiden, daß ober-
halb der Einkommensgrenze sofort der volle Satz 
der Ergänzungsabgabe erhoben wird, ist eine Über-
gangsregelung vorgesehen. 

Die Ergänzungsabgabe wird um 2 v. H. der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten von bestimmten 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens gemindert, 
die in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum ange-
schafft oder hergestellt werden. 

Der Finanzausschuß hat die Vorlagen 9/1956, 9/1990, 
9/2016 in eine am 25. November 1983 zugleich mitbe-
ratend zum Haushaltsbegleitgesetz — Drucksache 
9/2074 — durchgeführte öffentliche Anhörung einbe-
zogen. Folgende Verbände und Institutionen hatten 
Gelegenheit, ihren Standpunkt vorzutragen: 

Bundesverband der Deutschen Industrie 
Deutscher Industrie- und Handelstag 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands 
Deutscher Beamtenbund 
Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Bundessteuerberaterkammer 
Deutscher Steuerberaterverband 
Wirtschaftsprüferkammer 
Bundesverband der Steuerberater 
Institut der Wirtschaftsprüfer  

Bund der Steuerzahler 
Deutscher Familienverband 
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familien-
fragen 
Familienbund der Deutschen Katholiken 
Deutscher Städtetag 
Deutscher Landkreistag 
Deutscher Städte- und Gemeindebund 
Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkasse 
Verband der Privaten Bausparkassen 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 
Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümer 
Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen 
Deutscher Mieterbund 
Verband freier Wohnungsunternehmen 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
Bundesvereinigung Deutscher Heimstätten 
Arbeitsgemeinschaft des Evangelischen und Ka-
tholischen Siedlungsdienstes 
Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhan-
dels 
Bundesverband des Deutschen Groß- und Außen-
handels 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
Bundesverband der Freien Berufe 
Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unterneh-
mer 
Bundesverband der gemeinwirtschaftlichen Un-
ternehmen. 

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit wurde 
als Sachverständiger gehört. 

Die öffentliche Anhörung führte in bezug auf die 
hier angesprochenen Vorlagen zu folgenden Ergeb-
nissen: 

Ergänzungsabgabe 

Das Alternativkonzept der Opposition zur rückzahl-
baren Investitionshilfe für den Wohnungsbau wurde 
als nicht rückzahlbare Belastung höherer Einkom-
men zur Finanzierung eines Beschäftigungspro-
gramms nachdrücklich vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund unterstützt; er sehe in einer nicht rück-
zahlbaren Ergänzungsabgabe auf höhere Einkom-
men auch eine Notwendigkeit im Interesse des so-
zialen Friedens. Die zwar zinslose, jedoch im Ergeb-
nis nur vorübergehende Belastung besserverdienen-
der Bevölkerungskreise mit der Möglichkeit, sich 
durch Investitionen von der zusätzlichen Abgabelast 
auch von vornherein freikaufen zu können, wurde 
auch von anderen Gewerkschaftsorganisationen 
skeptisch bis ablehnend beurteilt und als Benachtei-
ligung der Arbeitnehmer empfunden. Zumindest 
würde die Investitionshilfe-Abgabe nicht als Äquiva-
lent zu den überwiegend die Arbeitnehmerhaus-
halte belastenden sonstigen Maßnahmen aner-
kannt. Gegenüber der rückzahlbaren Investitions-
hilfe-Abgabe weist die Ergänzungsabgabe für die 
Deutsche Steuer-Gewerkschaft weniger Verwal-
tungserschwernisse auf, weil der Rückzahlungsvor-
gang ganz entfällt. 

Im übrigen machte sich die Deutsche Steuer-Ge

-

werkschaft aber auch gegenüber der Ergänzungsab- 
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gabe zum Wortführer der Kritik an den erheblichen 
Durchführungserschwernissen und Mehrbelastun-
gen von Finanzverwaltung und Unternehmen, zu-
mal die Minderung der Ergänzungsabgabe durch 
tatsächlich vorgenommene betriebliche Investitio-
nen für die Deutsche Steuer-Gewerkschaft noch ver-
waltungsaufwendiger als bei der Investitionshilfe

-

Abgabe erscheint. 

Grundsätzlich galten die Vorbehalte, namentlich die 
steuerpolitischen Bedenken, die der Deutsche Indu-
strie- und Handelstag und der Bund der Steuerzah-
ler bereits gegenüber einer rückzahlbaren Sonder-
belastung höherer Einkommen geltend machten, im 
Grundsatz auch gegenüber der Ergänzungsabgabe, 
soweit sie eine leistungshemmende Wirkung entfal-
te. Positiv unterscheidet sich die Ergänzungsabgabe 
nach Meinung der Kritiker, die bei der Investitions-
hilfe-Abgabe die verfassungsrechtlich erforderliche 
Interessengemeinschaft von Leistenden und Begün-
stigten vermissen, so beispielsweise die Arbeitsge-
meinschaft Selbständiger Unternehmer, dadurch, 
daß die Ergänzungsabgabe nicht nur zur Förderung 
des Wohnungsbaus, sondern für allgemeine zusätzli-
che beschäftigungswirksame Maßnahmen verwen-
det werden soll. Umgekehrt konnten im Endergeb-
nis die Verbände der Wirtschaft der Investitionshil-
fe-Abgabe wegen ihrer Rückzahlbarkeit eher posi-
tive Seiten als der Ergänzungsabgabe abgewinnen, 
obwohl die investitions- und beschäftigungswirk-
same Aufkommensbestimmung beider Sonderabga-
ben gesehen und auch in ihrem Multiplikatoreffekt 
anerkannt wurden. Einige Familienverbände und 
die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unterneh-
mer vermißten bei beiden Sonderabgaben die Kin-
derkomponente. 

Wie für die rückzahlbare Investitionshilfe-Abgabe 
wurde auch für eine Ergänzungsabgabe von seiten 
der Wirtschaft gefordert, daß abgabemindernde In-
vestition ein betrieblich genutzter Pkw mit seinem 
betrieblichen Nutzungsanteil sein kann, und Organi-
sationen der steuerberatenden Berufe haben emp-
fohlen, auch nichtbetriebliche Investitionen im Be-
reich der Einkunftsart Vermietung und Verpach-
tung als anrechenbar gelten zu lassen. Eine gründli-
che Überprüfung des Erhebungsverfahrens, wie sie 
überwiegend mit Blick auf die Investitionhilfe-Ab-
gabe gefordert wurde, war überwiegend auch ein Pe-
titum gegenüber der Ergänzungsabgabe, um bei-
spielsweise Vorauszahlungen nachträglich herab-
setzen oder die Begründung der Abgabepflicht nur 
durch Sonderzuwendungen an Arbeitnehmer wie 
Weihnachts- und Urlaubsgeld ausklammern zu kön-
nen. 

Beschränkung des Verlustabzugs 

Die Verbände der Wirtschaft und die Organisatio-
nen der steuerberatenden Berufe bedauerten den 
Eingriff in die Steuersystematik und verwiesen auf 
unerwünschte Nebenwirkungen des Verlustabzugs-
verbots. Der Deutsche Steuerberaterverband emp-
fahl, den Ausgleich mit jedweden anderen ausländi-
schen Einkünften zuzulassen und vermißte zusam-
men mit der Bundessteuerberaterkammer einen ir-
gendwie gearteten Vertrauensschutz gegenüber zu

-

rückliegenden Investitionen. Der Bundesverband 
der Deutschen Industrie verwies auf Hotelbauten im 
ausländischen Auftrag als Beispiel eines sinnwidri-
gen Abzugsverbots und vermißte andererseits Ver-
lustzuweisungsgesellschaften im Explorationsbe-
reich im Katalog der unerwünschten Verluste. 

Rückstellung bei Patentverletzung 

Die Verbände der Wirtschaft, unterstützt durch die 
Organisationen der steuerberatenden Berufe, wehr-
ten sich dagegen, daß aus fiskalischen Erwägungen 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur 
Rückstellung bei Patentrechtsverletzungen zugleich 
mit Wirkung für Urheberrechte und ähnliche Rechte 
entgegengewirkt werden solle, indem als Vorausset-
zung der Rückstellung eine aktuelle Inanspruch-
nahme durch den Berechtigten normiert werde. Sie 
verweisen auf den Grundsatz ordnungsgemäßer 
Buchführung, nach dem eine Rückstellung erforder-
lich sei, wenn ein vorsichtiger Kaufmann damit 
rechnen müsse, daß er in Anspruch genommen wer-
de. Eine Durchbrechung dieses handelsrechtlichen 
Grundsatzes entwerte ohne innere Berechtigung 
den Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbi-
lanz für die Steuerbilanz. Bei richtiger Anwendung 
des handelsrechtlichen Grundsatzes bleibe keines-
wegs die Rückstellung für die Dauer einer dreißig

-

jährigen Verjährungsfrist bestehen, vielmehr sei 
eine Auflösung der Rückstellung nach mehrjähriger 
Nichtinanspruchnahme sachgerecht. Der Urteilsf all, 

 in dem eine solche Rückstellung bereits zwölf Jahre 
bestanden hatte, sei keineswegs für die Praxis der 
Wirtschaftsprüfer typisch, doch wurde auch eine all-
gemeingültige Bestimmung einer Frist, nach der die 
Rückstellung bei Nichtinanspruchnahme des 
Rechts aufzulösen ist, wegen der Verschiedenartig-
keit denkbarer Sachverhaltsentwicklung nicht als 
empfehlenswert dargestellt. 

Vorsorgepauschale 

Beamtenbund und Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
mißbilligten den Ausschluß der Beamten aus der dy-
namischen Vorsorgepauschale, während die Deut-
sche Angestellten-Gewerkschaft ebendies begrüßte. 
Die Beamtenvertreter verwiesen auf die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts, die eine Über-
prüfung der unterschiedlichen Steuerbelastung von 
Alterseinkünften gebiete. Schon zuvor habe der 
Bundesfinanzhof die Teilhabe an der Vorsorgepau-
schale eben wegen dieser Benachteiligung bei den 
Pensionen gerechtfertigt. Ein einseitiger Eingriff in 
diesen Rechtszustand sei unausgewogen, vielmehr 
müßten beide Probleme zusammen angepackt wer-
den. Hilfsweise solle wenigstens davon abgesehen 
werden, auch die Pensionäre von der neuen Rege-
lung zu erfassen. Die Verbände der Wirtschaft wie-
sen darauf hin, daß der vorgeschlagene Gesetzes-
wortlaut auch die Fälle befreiender Lebensversiche-
rungen erfassen würde, was nicht sachgerecht sei. 

Ehegattensplitting 

Eine Kappung des Ehegattensplittings wurde von 
den Verbänden der Wirtschaft, dem Bund der 
Steuerzahler und den konfessionellen Familienver- 
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bänden abgelehnt, seitens der Evangelischen Ak-
tionsgemeinschaft für Familienfragen jedoch nur im 
Hinblick darauf, daß das Mehraufkommen nicht 
zweckgebunden zur Förderung der Familie mit Kin-
dern eingesetzt werden soll, die Kappung also nicht 
in ein Konzept zum Familiensplitting einmünde. 

Das Konzept der früheren Koalitionsfraktionen und 
der früheren Bundesregierung sowie der von der 
Fraktion der SPD nach Übernahme der Oppositions

-

rolle eingebrachte Entwurf eines Ergänzungsabga-
begesetzes fand die Mehrheit im Ausschuß nicht. 
Die neue Mehrheit im Ausschuß favorisierte das 
Konzept der neuen Bundesregierung und neuen 
Koalition zur Wiederbelebung der Wirtschaft und 
Beschäftigung, das als Haushaltsbegleitgesetz 1983 
verwirklicht werden soll. Für die Gründe, die zur 
Mehrheitsentscheidung führten, kann auf die Be-
schlußempfehlung und den Bericht des Haushalts-
ausschusses verwiesen werden. 

Bonn, den 7. Dezember 1982 

Gobrecht 

Berichterstatter 

Dr. Schroeder (Freiburg) 


